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KT-Drucksache Nr. X-0287  
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Komm.Pakt.Net  
- Wiederbestellung in den Verwaltungsrat und Beteiligung an der OEW Breitband 
GmbH 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Herr Erster Landesbeamter Hans-Jürgen Stede wird als Vertreter des Landkreises Reut-

lingen für weitere 5 Jahre in den Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net bestellt. Als seine 
Stellvertreterin im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net wird Frau Julia Bernecker eben-
falls für die Dauer von 5 weiteren Jahren bestellt. 

 
2. Der Vertreter des Landkreises Reutlingen im Verwaltungsrat der Komm.Pakt.Net wird 

beauftragt, der Beteiligung der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an der geplanten OEW 
Breitband GmbH vorbehaltlich deren Gründung zuzustimmen.  

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
-- 
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
1. Am 04.11.2015 wurde der interkommunale Verbund zum Breitbandausbau „Komm.Pakt.Net“ 

als kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (KAöR) gegründet. Der Landkreis Reutlingen ist 
Gründungsmitglied. Der Vertreter des Landkreises Reutlingen im Verwaltungsrat der Kom-
munalanstalt und dessen Stellvertretung müssen neu bestellt werden. Die Bestellung obliegt 
dem Kreistag. 

 
2. Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) plant derzeit die Gründung 

einer OEW Breitband GmbH. Ziel ist die Beschleunigung des kommunalen Breitbandaus-
baus. 

 

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 

 
Datum: 26.04.2021 
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Es ist vorgesehen, dass sich Komm.Pakt.Net mit 25.000,00 EUR an der OEW Breitband 
GmbH beteiligt. Dieser Betrag wird von Komm.Pakt.Net aufgebracht. 
 
Der Beschluss der Gründung muss für Komm.Pakt.Net im Verwaltungsrat gefasst werden. 
Vorab müssen die Beteiligten dieser geplanten Beteiligung von Komm.Pakt.Net mehrheitlich 
zustimmen. Eine kommunalrechtliche Prüfung hat ergeben, dass hierzu eine Beschlussfas-
sung durch den Kreistag erforderlich ist. 

 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Bestellung eines Mitglieds samt Stellvertretung im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net 
 

1.1 In der Satzung von Komm.Pakt.Net. ist die Bestellung wie folgt geregelt:  
 

§ 5 Der Verwaltungsrat  
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und aus Vertretern der Beteilig-
ten (nachfolgend „Mitglieder“ genannt). Die einzelnen Beteiligten bestellen jeweils ein 
Mitglied des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus dessen 
Mitte gewählt und ist ein Vertreter eines der Beteiligten. Der Verwaltungsrat bestimmt 
darüber hinaus aus seiner Mitte mindestens einen ersten Stellvertreter und bis zu 7 
weitere Stellvertreter des Vorsitzenden. Die Regionen sollten dabei angemessen ver-
treten sein. Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates wird ein Stellvertreter bestellt.  
 
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Stellvertreter werden von den Be-
teiligten für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig.  

 
1.2 Mit Kreistagsbeschluss vom 27.07.2016 (siehe KT-Drucksache Nr. IX-0279) wurden 

Herr Erster Landesbeamter Hans-Jürgen Stede und als seine Stellvertreterin Frau Julia 
Bernecker, Abteilungsleiterin beim Kreisamt für nachhaltige Entwicklung, für die Dauer 
von 5 Jahren als Vertreter des Landkreises Reutlingen in den Verwaltungsrat von 
Komm.Pakt.Net bestellt. Es wird vorgeschlagen, beide Personen erneut für die Dauer 
von 5 Jahren zu bestellen. 

 
2. Beteiligung der gemeinsamen Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net an der OEW 

Breitband GmbH  
 

2.1 Die Musterbeschlussvorlage von Komm.Pakt.Net führt dazu Folgendes aus: 
 

„Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) plant derzeit die 
Gründung einer OEW Breitband GmbH. Ziel ist die Beschleunigung des kommunalen 
Breitbandausbaus. 
 
Bereits vor Gründung der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net im Jahr 2013 wurden von 
der OEW im Bereich des heutigen Verbundgebiets verschiedene Überlegungen ange-
stellt, eine Breitbandgesellschaft zu gründen. Diese Gesellschaft sollte den Breitband-
netzausbau und den Betrieb übernehmen. Aufgrund der damaligen beihilferechtlichen 
Vorgaben und Förderrichtlinien war dies jedoch nicht möglich. Bau und Betrieb muss-
ten zwingend getrennt werden. Unternehmen in privatrechtlicher Form waren außer-
dem nicht förderfähig. Dies führte in der Folge zur Gründung von Komm.Pakt.Net, um 
die kommunale Seite zu bündeln, Synergien zu gewinnen, eine stärkere Position der 
kommunalen Seite zu erhalten und schließlich große attraktive Netze an den Markt zu 
bringen. Über Komm.Pakt.Net konnten und können diese Ziele erfolgreich umgesetzt 
werden. Die Städte, Gemeinden und Landkreise haben gemeinsam und mit Unterstüt-
zung von Komm.Pakt.Net Backbone-Netze errichtet und die weißen Flecken weitest-
gehend erschlossen. Vielerorts beginnt der FTTB-Flächenausbau. Für die Netze konn-
ten Betreiber zu guten Konditionen gewonnen werden. Und auf Bundes- und Landes-
ebene ist Komm.Pakt.Net zentraler Ansprechpartner in den Fragen der Breitbander-
schließung. 
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Seit der Gründung von Komm.Pakt.Net im Jahr 2016 haben sich einige Weiterentwick-
lungen ergeben. Die neuen Bundes- und Landesförderprogramme im Breitbandausbau 
sind seit 2019 kompatibel. Seit diesem Zeitpunkt ist nun auch die Förderung von 100 % 
kommunalen Unternehmen möglich, die privatrechtlich organisiert sind. Zudem können 
kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen gemeinsam ebenfalls eine Breit-
bandgesellschaft gründen, erhalten aber keine Förderung. Damit kann die OEW den 
Ursprungsgedanken zum Breitbandausbau aus dem Jahr 2013 wieder aufgreifen.  
 
Der flächendeckende Breitbandausbau erfordert enorme Investitionen, die erst nach 
langer Laufzeit rentabel werden. Es gibt aber Investoren, die an dieser Art sicherer, 
langfristiger Investitionen (25 bis 30 Jahre) sehr interessiert sind. Aus diesen Grund-
überlegungen beabsichtigt die OEW, eine OEW Breitband GmbH für den Breitband-
ausbau zu gründen, an der sich Komm.Pakt.Net beteiligen kann und soll. 
 
Der Ausbau über die OEW Breitband GmbH soll additiv zum Ausbau der Städte und 
Gemeinden mit Komm.Pakt.Net erfolgen. Er kann und soll diesen nicht ersetzen. Ge-
meinsam mit einem weiteren starken kommunalen Partner besteht für die beteiligten 
Kommunen von Komm.Pakt.Net die Chance, den Ausbau der passiven glasfaserba-
sierten Breitbandinfrastruktur deutlich zu beschleunigen. Gleichzeitig können die 
Kommunen im Komm.Pakt.Net-Gebiet beim Ausbau der gesamten Fläche durch den 
ergänzenden Ausbau über die OEW Breitband GmbH bei dieser enorm kostenintensi-
ven Aufgabe entlastet werden. Die Fördermittel von Bund und Land können auf diesem 
Wege in besonderem Maße in das Verbundgebiet gelenkt und ausgeschöpft werden. 
Die OEW Breitband GmbH wäre ein 100 % kommunales privatrechtliches Unterneh-
men und damit förderfähig. 
 
Konkret ist ein Zusammenschluss der bestehenden kommunalen Breitbandverbünde in 
und um das Komm.Pakt.Net-Gebiet mit der OEW Breitband GmbH geplant. Neben 
Komm.Pakt.Net sind die BLS-Breitbandversorgung Landkreis Sigmaringen mbH, der 
Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg und der Zweckverband 
Breitband Bodenseekreis bereits in die Verhandlungen eingebunden. Die Geschäfts-
besorgung für die OEW Breitband GmbH soll durch die bestehenden Verbünde erfol-
gen, konkret bei uns in den bewährten Strukturen durch Komm.Pakt.Net, koordiniert 
über die Breitbandkoordinatoren. 
 
Das Satzungsgebiet der OEW Breitband GmbH umfasst ganz Baden-Württemberg, 
wobei die Gebiete der teilhabenden Breitbandverbände vorrangig im Fokus sein wer-
den. 
 
Der Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung der OEW haben bereits einen 
Grundsatzbeschluss zur Gründung der OEW Breitband GmbH gefasst. Somit kommt 
es nun auf die Beteiligten von Komm.Pakt.Net an, um die OEW Breitband GmbH ge-
meinsam zu gründen.  
 
Mithilfe der Finanzierung der OEW Breitband GmbH wäre der Glasfaserausbau in den 
Kommunen in den „grauen Flecken“ in einer Geschwindigkeit möglich, die mit der ak-
tuellen Konstellation nicht erreicht werden kann. Der Ausbau erfolgt im Betreibermodell 
und die Infrastruktur verbleibt in kommunaler Hand, der OEW. Damit hat die kommuna-
le Seite Einfluss auf die Gestaltung der Netzbetriebsverträge einschließlich der End-
kundenpreise.  
 
In einer zweiten Stufe könnte die OEW Breitband GmbH mittelfristig mit einem Investor 
oder Netzbetreiber eine Betreibergesellschaft für den Ausbau und Betrieb gründen. 
Über die Betreibergesellschaft könnten dann auch Bereiche von sogenannten „schwar-
zen Flecken“ ohne Glasfaserinfrastruktur erschlossen werden, allerdings ohne Bezug 
von Fördergeldern. Damit wäre es möglich, ein komplett „eigenes“ kommunales Netz 
im Bereich der weißen, grauen und schwarzen Flecken zu errichten.  



 
 

Seite 4 von 5   
 

 
Klar ist, dass die geplante Gesellschaft keine Auswirkung auf das bisherige Betreiber-
modell von Komm.Pakt.Net haben wird. Die Wirkungsbereiche der Gesellschaften 
werden entsprechend der beihilferechtlichen Vorgaben und Aufgreifschwellen vonei-
nander abgegrenzt. Komm.Pakt.Net wird weiterhin für die Erschließung von „weißen 
Flecken“ und künftig auch zum Teil der „grauen Flecken“ sorgen. Die OEW Breitband 
GmbH als kommunales Unternehmen soll den Ausbau der „grauen Flecken“ additiv 
und unterstützend dort vorantreiben, wo die Kommunen nicht selbst tätig werden und 
es die Gebiets- und Ausbaukulisse der Gesellschaft sinnvoll ergänzt. 
 
Zudem muss sichergestellt werden, dass kommunale Vertragspartner von 
Komm.Pakt.Net wie z. B. Netzbetreiber durch die spätere Betreibergesellschaft nicht 
benachteiligt werden. Die grundsätzliche Vorgehensweise im Hinblick auf die Konkur-
renzsituation der Betreibergesellschaft gegenüber privaten Telekommunikations-
Unternehmen in „schwarzen Flecken“ muss deshalb so gestaltet werden, dass die Re-
finanzierung der hergestellten Infrastruktur möglichst wenig gefährdet wird.  
 
Weiteres Ziel ist es, wo immer es möglich ist, die privaten Unternehmen durch Konkur-
renz zu einem Glasfaser-Ausbau zu ermuntern und die verbleibenden Gebiete selbst 
lukrativ zu versorgen. 
 
In Zusammenarbeit mit Beratungsbüros wurden Berechnungen vorgenommen, um den 
Business Case in den potenziellen Ausbaugebieten der geplanten Breitband GmbH zu 
prüfen. Die bisherigen Ergebnisse legen nahe, dass selbst in einem Worst-Case-
Szenario die Wirtschaftlichkeit gegeben sein wird. 
 
Damit wird die Entscheidung über die Gründung der geplanten Beteiligungsgesell-
schaft insofern vereinfacht, dass sich für die Beteiligten von Komm.Pakt.Net die Chan-
ce für einen beschleunigten Breitbandausbau bietet, ohne ein dem gegenüberstehen-
des erhebliches wirtschaftliches Risiko einzugehen. Durch den zusätzlichen Ausbau in 
dem geplanten Einzugsgebiet der Region Baden-Württemberg können Gewinne reali-
siert werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass sich Komm.Pakt.Net mit 25.000,00 EUR an der OEW Breit-
band GmbH beteiligt. Dies entspricht ungefähr einer Beteiligung von einem Prozent an 
der Gesellschaft und somit nur einem sehr geringen Anteil. Dieser Betrag wird von 
Komm.Pakt.Net aufgebracht. 
 
Viele Details zum Aufbau und der Funktionsweise der OEW Breitband GmbH sowie 
der später geplanten Betreibergesellschaft sind noch mit den teilhabenden Verbünden 
und der OEW abzustimmen. Ein Großteil der Vorarbeit ist aber bereits geleistet, wes-
halb wir davon ausgehen können, dass die Gründung der OEW Breitband GmbH sehr 
bald erfolgen kann.  
 
Die Corona-Krise hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Glasfaserinfrastruktur 
ist. Mit diesem Engagement würden die Beteiligten von Komm.Pakt.Net nicht nur ihren 
ursprünglichen Gründungsgedanken verfolgen. Sie könnten damit auch noch schlag-
kräftiger für gleiche Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sorgen und damit zur 
Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Raumschaft beitragen.“ 
 

2.2 Die Verwaltung schlägt daher vor, der Beteiligung, vorbehaltlich der Gründung der 
OEW Breitband GmbH, zuzustimmen und eine entsprechende Weisung zur Beschluss-
fassung in der Verwaltungsratssitzung von Komm.Pakt.Net zu erteilen. 
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3. Relevanz für die Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen 

 
Im Landkreis Reutlingen sind neben dem Landkreis selbst folgende Städte und Gemeinden 
Beteiligte an Komm.Pakt.Net: Bad Urach, Dettingen an der Erms, Grabenstetten, Hülben, 
Pfullingen, Römerstein, St. Johann und Walddorfhäslach.  
 
Die Städte und Gemeinden Engstingen, Gomadingen, Hayingen, Hohenstein, Lichtenstein, 
Mehrstetten, Münsingen, Pfronstetten, Sonnenbühl, Trochtelfingen und Zwiefalten sind Mit-
glieder bei der BLS-Breitbandversorgung Landkreis Sigmaringen mbH. 
 
Das Satzungsgebiet der OEW Breitband GmbH umfasst ganz Baden-Württemberg und da-
mit auch die restlichen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen. 
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